
Alexander Blankenagel 
Alles zugleich kann man nicht ändern: 
N eues Denken auf alten 
Selbstverständlichkeiten in der U dSSR~:-

1. Methodische Vorbemerkungen 

J. Der theoretische Ansatz 

Die augenblicklichen Änderungen im Gcsellschafts- und Rechtssystem der UdSSR 
werden westlicherseits allgemein mit Interesse, Anteilnahme und wohl meist guten 
Wünschen verfolgt; es srellen sich in diesem Zusammenhang natürlich auch alle 
möglichen Fragen. Eine dieser Fragen betrifft die unsichtbaren und unbewußten 
Bremsen dieses gesellschaftlichen Innovarionsprozesses; ihnen möchte ich meine 
Aufmerksamkeit widmen. 
Änderungen im Rechtssystem. ganz gleich ob im materiellen Recht oder in den 
juristischen Institutionen, betreffen immer die Änderungen gesellschaftlicher Struk­
turen . Man weiß seit langem. daß. will man eine Gesellschaft ändem, man natürlich 
Strukturen ändern muß: Eine Änderung der Strukturen allein reid\! aber nicht aus . 
Ebenso wichtig sind die diese Strukturen und Institutionen umlagernden Einstellun­
gen, die in der Politikwissenschafl als »politische Kultur .. bezeichnet werden.' Diese 
umlagernden Einstellungen bestimmen den konkreten Modus des Funktionierens 
von Institutionen und Strukturen. den Grad ihrer Akzeptanz oder Umgehung. ihr 
Leben und auch ihr Sterben ebenso wie das Entstehen -spontaner« gesellschaftlicher 
Umgehungsinstitutionen. Dabei geht es freilich in der Politikwissenschaft. anders 
als in der Allt~gsspraehe, nicht um eine qualjtative Bcwenung dieser Einstellungen . 
sondern nur um ihre empirjsche Ermittlung: Nicht die hohen und die niedrigen, die 
verwerflichen und die demokratisch begrüßcnswenen Einstellungen sind interes­
sant, sondern schlicht die konkreten Inhalte der Einstellungen als solcher. Im Laufe 
der politikwissenschafrlichen Diskussion ist das Konzept in unterschiedlicher Rich­
rung weiterentwickelt worden: politische Symbolik. politische Kommunikation und 
Sozialisation sind einbezogen worden .' Man hat des weiteren auch versuche. über 

• Die folgenden Awfiihrungen beruhen z. T. :.ur .,ner .mp",sch~n Untersuchung. die ,eh ,m Herbn 1987 
In Mo.bu durchgeführt hilie. Dank gehl on die DFG für dir Gewährung de, ForschllogsSllpendium, 
und .n die sow,enschen Gcspräclupanncr. die s"h bereuwillig 5tundenlang von mir 'merv,."',n lIeßen. 
M~hr ..Js Dank gellt freilich an V. M. S.v,ckij , ohne de<scn Vcrhlndungcn (und ÜbeITcdungskün>(c) die 
von mir gepl:u\ten Interv,ew; SIcherlich nungd. InlcrvlCwpartncr Sticheltcn w;;rcn. Die VerOHcDt~­
chung Slcllt den rrul Fußnoten versehenen Texi me,ner Wu",burg<r Antnll5vorlt"<ung .u. dem Sommtr­
SemeSIe< ',988 d ... ; die Vom;lg,{orm wurde größ,enle;!5 beibehllten . 

t Zu dem AJ,UlZ .. eht MW3 G. A. A/mond, Comp3r:>.lIve Politi<.1 System,. In: JPol ,g ('9S6). ~9' 1.; 
L. W. Pye/5. Verb... PoJino.l CultUrt and Poli",..J Devdoprncnt. t 96S; G. A . A /mond/5. Verb .... The 
CiVle Cu!.ur., '96}; dies., The Civ", Cuhure RevlSuM. 1980; zur deulSch,.,.. R~cpl)on 5. vor allem die 
vcrh'hnismißig (ruhe Arbeit von D. Bng-Schlo«er. Die polillsche Kulrur. '97" 

1 S. vor ;tilrm L. nlUmer. Polilie>.! Cuhure .nd Poliuc3J SymhoJism: TOW2rd .1 TI .. oretlc..11 SyotbCSL<. In: 

World PoJitlcs XXIX ('977). 51 ff. 
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20 die Momentaufnahme der politischen Kultur hinaus mit dem Kon2'..Cpt »gesellsch2fr­
licher Codes« die Entwicklungsformeln konkreter Gesellschaften zu entdecken) 
All dies soll uns nicnt interessieren. Wenn wir das Konzept der polilischCJl Kultur 

auf das Recht und seine InstitUtionen zuschneiden, so wäre der entsprechende 

Komplex der das Recht umlagernden Einstellungen mit "Rechtskulrur~ zu bezeich­
nen.< Wir wollen nun von der plausibel scheinenden Vermutung ausgehen, daß der 

Erfolg der Reformen, die im Rechtssystem der UdSSR in der letzten Zejl stattgefun­
den haben bzw. noch stattfinden werden, ganz wesendich von diesen - unsichtbaren 

- Einstellungen und Grundwertungen abhängt. Diese kreisen etwa um das Recht 

und die Institutionen des Rechtssystems, um die Position des einzelnen in der 
Gesellschaft und gegenüber dem Staat, um die soziale Schädlichkeit genauer oder 

ungenauer Erfü lIung von Normen, um die Verwerllichkei t bzw. Akzeptabilität 
krasser oder nicht krasser gesellschaftlicher Unterschiede in Starus, Reichtum u. ä. 
Wir wollen den Versuch unternehmen, diese unsichtbaren Determinanten dessen, 

was in der UdSSR im Augenblick vor sich geht, sichtbar zu machen: DerTenninus 
»vor sich gehen" beschreibt mit der zufälligen Genauigkeit der Sprache die dem 
Betrachter nicht offenkundige Eigengesetzlichkeit des Prozesses. 
Unser Versuch der Sichtbarmachung soll dabei in drei großen Schritten vor sich 

gehen. Zunächst werde ich ganz kurz das Material und die Methoden darstellen, mit 
denen wir arbeiten werden sowie die bisherigen Reformen und Reformvorhaben. 
Unser zweiter Schritt soll sich mit der Selbstwahrnehmung und Selbstdarstellung 
der Juristen in der UdSSR beschäftigen: Welche Schwächen, welche Stärken hat das 

Rechtssystem, haben die juristischen Institutionen, hat der Juristenstand aus sowje­
tischer Sicht? Was will man weshalb :indern, wie soll das Neue aussehen? In einem 
dritren Schritt schließlich wollen wir nach den alten Selbstverständlichkeiten, nach 

der Kontinuität der Grundwertungen und der Symbolik schauen, nach den Reflexen 

des Gestern im Heute sozusagen, über die die Muskeln gesellschaftlicher Steuerung 
keine Kontrolle haben.! 

2. Das verwertdete Material 

Die folgenden Ausführungen beruhen im wesendichen auf Interviews. Zum einen 
handelt es sich um die Begleitpublizistik zur - juristischen und sonstigen - Umbau­
politik von Gorbacev in der Tagespresse, in den Zeitungen »Pravda« und "Izve­
stija«. In beiden Zeitungen erscheinen (seit Gorbacev vermehrt) Artikel mit juristi­
schen Themen. Das Spektrum rangiert hier von der Gerichtspublizistik zu ganz 

allgemeinen Beschreibungen von Mängeln im Rechtssystem und den Wegen ihrer 
Behebung, ganz abgesehen von den in der UdSSR üblichen Stellungnahmen VOn 

Bürgern im Rahmen der den wichtigen Geserzesvorhaben vorausgehenden »alJge-

} Wobcl d...- Ans>tz der gesdl.ch~ftIich'n Codcs dann n'eh. unbedingt un«-r d .. Üb<-r~chrifl .PO~lIsc.hc 
Kuhur.lauf, und Im übng~n hier auch mehn;r~ Konupuoncn gcscll.ch~hJichN Codes zU untcrscheldcn 
SInd; zu dem ganun s. die Kurnus=menf.ssung bel A. Bi4nktT14gel, Tr.diuon und Verf3.SSung, t987. 
37'1.. rn.w. N. 

4 Die Abgren7.ung ZWISchen pO~lISch.r Kul,ur und Rechtskuhur Jaß, SIch n>lürliclt nlc.h, an.lyusch scharf 
durchfühITn, d, die polin.ehen [n<1Jtuuon~n Immor 2uglclc.h ~uch rtchtliche [n,muuonen smd. Zum 
BegriH d .... Rechukuhur ,. un iibngen •• us sowJ""cher Sicht, A. P. S,m,iJlO. Die R~cb.tskuhur der 
502l>li,Li"hen Ges.lIsch~n: Wesen und S .. "mmung. ,no Pravovedeme '987/4/) f. (CU".) m, w. N.: 
Freilich geht es hier ",cI:1l um eme empI[\,che Erf=ung d"" Ph':nomem, sondern um .claLlv uninteres· 
sante thcorcuschc Korncptloncn. 
Diese KontTollc kann Immer .uch nur bcgr~n2t sem. weiL Geschlchtc und T .... dillon SIch noch, beliebIg 
wegdrängen oder neut .... li,,<r"n lass~n. s, d~2u BI4nken4gfl. Trldiuon (Anm. J). SOWie E, Shzli. Tradi­
tlon, 1981. 
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memen Volksaussprache~ über diese Projekte.6 Ausgewählt wurden vor allem 

Interviewserien, d. h. regelmäßig erscheinende Interviews mit wechselnden Themen 

und Gesprächspartnern, aber im Regelfall gleichem IncerviewerJ Darüber hinaus 

wurden noch sporadisch erscheinende andere Interviews, regelmäßig mit hochge­

steUten sowjetischen Jurisren, sowie antäßlich besonderer Ereignisse erscheinende, 

programmatische Anikel und eine populärwissenschaftliche Darstellung aus rechts­

wissenschaftlicher Sicht verwene!.' Das methodische Vorgehen folgt dem Konzept 
der qualitativen Inhaltsan3Iyse.~ 

Zum anderen handelt es sich um Interviews, die ich selbst während eines sechswö­

chigen Aufenthalts in Moskau im letzten Herbst durchgeführt habe. Interviewp:trt­

ner wuen sowjetische J unsren aus sämtlichen juristischen Berufssparten ; auch 

statusmäßig repräsentierten die Gesprächspartner ein relativ ausgewogenes Bild, mit 

einem kleinen Übergewicht im oberen Bereich. 10 Da die von uns gesuchten latenten 

Einstellungen und SelbStverständlichkeiten nicht direkt abgefragt werden können 

(schon gar nicht von einem Wcscler in der UdSSR), bestand das Ziel der Interviews 

6 Als BeISPIel , . elwa P"vd, vom 18.8. '987. S. I (?;ur Rolle der Prokur.llur/Leiunikel); Pr,vd, vom 
1 f. 7· '987, S. ) (Umwdt.<chutz); Pra.da ,'om 6 . 7. '987. 5.) (Unregelmiilligltciten bei der KPdSU in 
Basc.hk.men); 11Ov<.,;lija vom IZ . II . 1997 (v~,ahetc Normen Im Arb..,t.!Ir.clu) ; Jzv~tij. vom 9.,.1,87 
U unsuschcr Diensl Jer Izvenij>.lF,.gen zum GeS<"tz üb.r die ww",dueUc Arben.<L>.ugkcll) u'w . 
P-ra'/)da: "Bürger. Gc.sdlschafl. Geselz, SOwIe .. Das R<"(h15'ystml . Weg des Umb,u,« . JztlCf,ij,, : 
~lunsusch(: Dialoge..:. Di~ yC'rwenc(cn Aniktl werden nur nachgewu:scn, soweu sie zUlt.r1 smd. 
1z'IJ~>lija/jl4rtJwr/" Di4/oge: G. Z.A,J4ik,n, ll.9.81; dtn .• 16. 11.1986: L. Bayano'/). 1) . I. '98&, R.Be/­
km. '1 . 11.1986; A. Borcckij, '1 ' 1 . 1,87; I.Bulko, 7. , . 1981; V.M . Garptrm, 1).8. 1986; v.T.Gu­
barMJ, 16. 4. '986 , A. GU/Ja'"", 1.1. \ . I,S7: V P GribartO'lJ. 18. 11 . 1981; V. Dtrnm, 7. I. ,,87; 5. Iflan01J, 
q . I. 1986; 8 . B. Kra1JrxnJ, ". 8. "98 I; / . / . Karptc, ) . 4. 1981; V. L. Krylo1J, 16.6. 1985; d"",.// . P. Pmu­
,hin, >0. 10· '98\ ; V. N. Kud'Javcro, '7. 8. 198 i; dm .. 4. 10. ,,8); O . KUla{Vl, I). I I. 1987: V. V. La.a­
re<>, '1 . 1. 1986; A.M.Ldrol, 17.1. 1987; N. MakarOfJa. 17. 6. 1987; E.A. Lub'''''d, z~ . 1. '98); 
V. V. NaJdcnov, 19.1.198); dt:r<., 1.8. 1986; de" .• 26. 11 . 1986; V./.OI'f1lik, )0. 1. 1986; deTs., 
'9 · 6. ,,8\; V. Pemk. IS . 1. 19S6; I . KdzrnITIA. PlgoLJ"n. '7.10. '986 ; V. G . NovikD1J, 9. S. 198) ; B. Pu­
gln,ltij, 1). 1.1988; A . M. Reku"kov, ) . u . ,,87; V. M. S4w:ltij, 11 . ) . '98\; dn> ., 9. 4.1987 ; den., 
16.J. 1986; der< ., 1. 11. 198j; ju . S~b""n. ~8. 10. '987; E. A . S.."ol.ncl:1J, 11.4 . 1986; V. M. Kogan/0-50-
ko/'skij, 16.9. '987; 5. Solov·roa. '9. 7. 1987; B. S,r,,;ul1. )o . !. 19S7; A. Suchan'1J, 17. 2.1981; jll. A. Ti­
chommw. J. 1. 1986; den., 16.}. '987; R. G. Ti,horn.rov, 6.7. '986; S.Jaf1l/V. Yyry~h, 16.1.1988; A . A . 
Ch"lavi",ko, • J. 8. I 98j; G. T. Ta...,a1J,k'j, 16. S. 1986; V. I. T,"bd01J. 1 j . 10. ,,)86; A. M. Filarov, 
12.6. '981 . Rtplikrn: , . 11. 1987/V. A"d ... "",,; !). l~ . T987/A . Kondrdliik/A. KalluIOV; 11.7. 1987/11. 8 . 
Sachlli.rtv/A . M . Lan,,; J~. 11. 1986/C. J<dc/A . Naurenlt,,/8. Mdliko1J; " . 4. '987/ B. Marev. ZweI 
Inte .... ·,c"" werden n3ch dem S,mmclb,nd von j". Fto!dnlW, JUT. Dialoge, ,,87 (ru ... ), ~llicn : 
V. M. Gd/pm" (11) fL); A. M. RtkunkOfl (S ff.). 
Pravk: 14 . 1. 1987/~ilanihl: SUal und Persönhchk.ll ; 6. 6. 1988/M. P. VyiiTIJklj; I) . ). 1987/ 
B. V. f(r""cUIJ; 11.) . 1987/ A. M. Rek"nkov, 2j.9· I 987/L. SaYD'lJa. 18.9 . I,S7/Lclcmikcl : Dc' Umbau 
und die Normeo des Rechls; 12. I . 19881LellaI1ikd : Dcmokralle und Ge,etz; 4.8 . 1,86lLcllanikcl : 
Achrung gCI:u>über dem Gesell.; 1) .6. 19S8/Lei"nikel : Ocr R""h15SI;UI; hvmjja: 16.8.1987/Oie 
anonymen Denunzianten - luß.rh,lb des GfSelus ; 18. 1.1988, 19. f. 1988IWodurch isl der Burokr.ll so 
surk; 11 . 6. 19SS/Lciunikel: Machl und Rechl; .. 6. 1988/Len:anikel. DrmokrOllSlcrung und rech1liche 
Rdonn : )1. S. '9Ulln(CIv;ew mll 5.50Iuv'1:1J4. - Die porullrwissen,ehaftliche Veroffentlichung 1St 
5.5. Auk","", Rechl und Umb.u, 1987 (russ.). 

9 Zu dieum AnUII'. S. <lWl R. LHr/,/j. Kn2. Grundlagen und Anw"ndungsgcbiclc dcr Inh.Iu.an3.lysc. 
'978, b ... 44 L. 47 f , 1101.. 1)7 L; A. Si/herrndnn, SY!lcmausche lohal15:lnaly'", In : R. K,wlIg. H"ß" 
HAndbuch der cmplnschen Soz"l(orschung, Bd . ~, ) . AuO .• 1974, 1IJ ff., bes. 161 H., 17J f{.. ~g7ff. 
,owle '99 H.; s. auch J. RiuaI. Inhallsanalysc und Idcologldullik. '971. b .... '4 f. 

10 Di. IOI.rvicwpartntr k2men aus (olgenden Insllluuonen/Berufsspartcn: Inslilul für 5"", und Recht der 
AkademIe der Wissensch:tlltn der UdSSR, Allunlons- Forschung.<;n51llut für Ge"'lzgeburTg, AkademIe 
det" Vol!uwinsch,ft, Unlver",ät LeOlngr.d, I n,mut dcr Prokur.ttur. Obentes Gencht der R5FSR. 
Volk.genchl des Moshucr Frunzc-ßeztrk., Mo.k~ucr Sndt-Prokur.llUr, Moskaue, $uJI- KollcgJum 
da Advokaren, Exekuuvkomll«: des Rates d .... K.!cv-Gebll:<,,", in Mosluo , Mosbuer Geble15-Gencht 
sOWIe w" ,eoIChaftlichc Ber::llung der Komml5.Slon für Gcst<zg<bungsvorschl:':ge b,~m Ob.r<lcn Sowjet 
der UdSSR (ehern . Mitg,lied). Die Interviews werden im folgenden Teil lnonymisicn: Sie werden n.ch 
ihrer zclt1icben Reihenfolge durchnumenen. und nur der berufliche Hinlergrund d .. Intet\'lewpannc:rs 
Wird offenban . Einige Infonl13"oncn allgemein zu den sowjeuschen junslCfl S. bel N.j" . S"kDlov, 
Sowje",chc Junslm als soz.a!-profCS510odk Gruppe. Sovctskoc GosudarsfVo 1 P"vo 19861>/49L 
(ross.) ; zur Rtpräscouuon der JU<Ulcn Jn den Zentren der Machl S. auch E. Hu,key, Spe<:Ia1isL< U1 Ih e 
SOVlet Pany Appar.llus : LOß.l Professional, as P.ny Funcuonane>. In: SOVIel S(udies XL (1988), 0&1. 

.11 
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22 darin, an!äß!ich anderer. im übrigen nicht weniger interessanter Themenbereiche 
solche Aussagen zu »provozieren«. Methodischer Ansatz war das unsrrukwrierte 
Interview;' ( als Leitfaden verwendete ich vier Themenbereiche mit jeweils einem 
Bündel von Fragestellungen. die freilich entsprechend der gewählten Methode nur 
als grobe Orientierungslinie dienten." Die Fragestellungen selbst habe ich in einigen 
themenlosen Probegesprächen sowie als teilnehmender Beobachter an einem wis­
senschaftlichen Kolloquium in Kiew ausgearbeitet.') Die konkreten Themenberei­
che waren das .Gesetz über die individuelle Arbeitstätigkeit-. das "Gesetz über die 
gerichtliche Beschwerde gegen unrechtmäßige Handlungen von Amtspersonen~ 

sowie die Beziehung .. BürgerIRecht" ul\d das "Selbstbild der Juristen". 
Es liegt auf der Hand. daß die Verläßlichkeit beider Materialkomplexe potentiell 
fragwürdig isl. Früher konnte man der allgemeinen Pressezensur in der UdSSR 
zumindest den wissenschaftlichen Voneil abgewinnen. daß die Veröffentlichungen 
»hane« Fakten darstellten. Bei dem, was heute veröffentlicht wird. spricht alles 
emweder (ür eine weitgehende Abstinenz oder eine völlige Absenz der Zensurbe­
hörde : Entsprechend die Fragezeichen für die in den Zeitungen veröffenrlichten 
rnterviews, besonders, da man zusätzlich vermuten kann. daß zumindest z. T. bei 
Interviewer ulld Interviewtem die äußere, nicht aber die innere Zensurbehörde 
weggefallen ist. Bei den von mir persönlich durchgeführten Interviews mögen zum 
einen jene Interviewpartner, die aus den juristischen Institutionen kamen und die 
ich mangels Kenntnis nicht persönlich aussuchen konnte, eine besondere Auslese 
gewesen sein. Darüber hinaus war ich als Incerviewer ein zumindest möglicher 
Grund der Irritation und Verzerrung in unterschiedlicher Richtung, VOll der pLmen 
Unwahrheit bis zu einem Rausch an Rechtsstaatlichkeir.'4 Schließlich gehören die 
verwendeten Methoden in das Instrumentarium der sog. qualitativen Sozialfor­
schung, einer relativ neuen Forschungsrichtung. I) Die - selbstverständlich quantita­
tiv arbeitenden - Kritiker bezeichnen diesen Methodenkomplex in sehr häßlicher 
Weise als »unwissenschaftlich" 16 - auch dies ein Beispiel gesellschaftlichen Wider­
standes gegen I n novationen. 

II s. elW, allg<me'n Bureau 0/ AfJPl. Soc. Re"arch. Das qJUlit,,"ve [nlcrv",w) In: R. Kömg. Hr>g., Das 
[n",rvi."" 196~. ! 43 L; R. S!tbbln', The Unsrructurtd Research [nl"rvlew ~ Inclpl<n< InlCl1'crson31 
Rebuonshlp. Ul: Soc,ology ,nd SOCIa.l Rese>.rch 16 (197!171). !64 1.; M. Kohli, "Off"n,"$_ und "gc<chlos­
sene.'~ [nIerv"",: Ncu~ Argumente zu eIn« .hen Kontrovtrsc, In : Soz,"-'o Welt ~9 (1978), I f.; A. Wuul, 
Verfahren da '1uali"'tlven So:t.l:Jforschung, 1981; G. Seime/der, Hermeneuusche S,ruklUro.n,jy,e ,"On 
qualilluven Inler".",<, In : KZfSS 40 (1,88). ul Ir.; allgemein s. auch noch E. Erb,/oh M. 4., Studien zum 
I me-rv.ew , 197J. 

11 Darüber hinaus wurde der Intervlcw-LclIhden im Verlauf der IntervIew, modifiz .. rt, ebenso durch 
neue SchwerpunkU<:(7.ung vorhandener Fragen wie .uch durch Auslassung solcher Fragen, ITUI dellen 
die sowjclJschcn Gcsprichsp>rtner nIChts lfIzuüngen wußlen (so etwa der Frngc danach. Welche 
lj""'ur-Hilfsml<lcI mVl bel der IllnSlisch.n BC"Jrbellung eIßes Probl.m. benutze). 

I J Das KoUoqutum b, .. chäIugte "eh mll Fragen des StrairechIS und zwar dem Probl~m der Begründung 
des SI .... lichen SIr,{>nspruches und dtr Öffcntlichkcll des Ge"ch~verfahren" Die grundlegenden 
Fragen. die Ix:l di ... n Th.menkr""sen berührt wurden. ennoglichlcn donn em schon rL'Cht gczleltes 
Ausubcllen drs [nlervlCow-lelrf.dens. 

I ~ Wellere mogliche Quelle der Verzerrung w"co die Gespr':ic.he selbst, da Ich als I nterv .. ",er die Funkllon 
halle, be>llmmte Punkt. :lIHudi.kullercn. ,ber ebcn meht unbedingt aUS"ludi,kuu.ren. was mgeSieht, 
der Themen und der In .. re.s.salllen Ausführungen der Gc..,;priichspmn.-r oft nlch, leICh. ~r. Mit dem 
Uberwc..:hseln m die Rolle des - .eh .. n- G •• pr'chsp,nners kam es ]..doch In der Di.kusSJon mll dem 
Problem des .Rechth.bcns/nlch, R.echlhaben.- zu weIteren VerzerTUngcn. 

'5 S. etwa die KOnfroversc 2Wlschen S. Kle'ntg, Um riß zu einer MethodologIe quali""iver Sozu.llorschung, 
KZfSS H (198)). ll~ I. sOwIe T. P. Wil,on, Quali",",·c .oder. quanlllalJve M."thode in d~r SozIalfor­
schung. KZ{SS H (198.), 487 L, sowie T. LAlI/S. Wo//J, Ocr Einrucg in J", Untc'Tsuchungsfeid .Is 
soziolog,schcr Lemprozeß. KZ(SS H (198}), 4171. 

16 Die KonltOvcrsc führte dann vor ~Ucm zur EnlWicklung der Ethnom •• hodologie, s. E. WemgarunI 
F.SMk/}.Schmkem, EdUlomethodologJ(:. 1976. 
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ll. Die Selbstwahmehmung des sowjetischen Rechtssystems 

I . Reformen und Reformvorhaben 

Bet(3.chten wir zunächst das, was in der Gesetzgebung geschehen und was für die 
Zukunft geplanr ist. Ein Schwerpunkt der schon durchgeführten Refonnen liegt im 
Wirtschaftsrecht: Mit dem "Gesetz über die individuelle Arbeitstiitigkeit«, dem 
»Geselz über das sozialistische Ulltemehmen .. und, ganz frisch, dem »Gesetz über 
die Kooperative« haT die UdSSR ihr bis dato größtenteils staatliches Wiruchahssy­
stern auf drei unterschiedlich starke Beine gestellt und im übrigen schon existieren­
den priv3twiruchaftlichen Formen eine gesetzliche Grundlage gegeben. Erwähnens­
wert sind weiter das "Gesetz über die gerichtliche Kontrolle unrechtmäßiger 
Handlungen von Amtspersonen« sowie das ~GeselZ über die Diskussion von 
Gesetzesprojckten«.' 7 Durchgeführt wird im Augenblick die ungeheuere Arbeit der 
Bereinigung und Anpassung der ministerialen Instruktionen an die durch das 
Gesetz über das sozialistische Unternehmen veränderte rechdiche Lage in der 
Volkswirrschaft. Geplam ist weiter ein neues Strafgesetzbuch mit erheblich berei­
nigten Strafbarkeitsvorstellungen ' i, ein neues Strafprozeßrechc (freilich ist der Ent­
wurf geheim - alte Gewohnheiten sterben schwer), ein Pressegesetz, ein Gesetz über 
die Öffentlichkeit der St3atsverw2lrung. ein Geselz über Patemc, Erfindungen und 
Lizenzen, und schließlich, neben einer Reihe von Verwallungsreformgesetzen, ein 
Gesetz über die Nonnativakte, mit dem Ordnung in das Chaos allgemeiner und 
allseitiger munterer Rechtsschöpfung gebracht werden solL" Dazu kommen noch 
jene z. T. sensationellen Reformen, die sich in der Konsequenz der gerade abge­
schlossenen XIX. Parteikonferenz ergeben: Erste Schritte sind hier mit einer Verän­
derung der Verfassung und des Wahlgesetzes unternommen worden: besonders 
erwähnenswert die Professionalisierung des Obersten Sowjets (OS) (zwei )-4 

Monate dauernde Sitzungsperjoden), die Begründung eines neuen, nicht professio­
nellen ,Grundp2r1amenLS<, des ,Kongresses der Volksdeputienen<, die erhebliche 
StUlzung der Befugnisse des Präsidiums des OS, die Einrichtung ejnes Staatspräsi­
denten-Amtes mit weitgehenden, freilich an die Kontrolle des OS gebundenen 
Kompetenzen und schließlich die Einrichrung einer Inslirution der Verfassungskon­
trolle, des Venassungsr2[cs . '~ 

'7 G"r/2 iiber d"., I02r.alis/u(),e Unternehme'" VVS SSSR 19871>6, Art. }86; ane deulSchc Übcrstlzung s. 
be, G. FrJ/ndtn/W. Sehrt/tl, 0.\5 SOWlet1sche B,·wcb>gesctz. Ein Verglc,ch von Enrwurf und Endhsmng 
(Arbeiten d., OSlfurop.-lnsuruts Nr. 121, 1987). G'''IZ über die Uldi""Ju.lle AYbeuSlaugkeu: VVS 
SSSR ')186/47. An. 964; cmen dculSchen Text ,. In' WGO 1986, J691.; zum GCSetZ s. T SchweuJurth, 
Die Komplcmentmt:it persönlichen Nu(zen, und gesellschlillichen Inleressel, OSlcurop.-Re-cht 1988, 
, I. GtJetz übey d,e Kooperallve: Ekol\. Gu. '9SS, Nr. '4; s. du.u elw~A. Makmnovil. Oie Entstehung 
und Enrw1ddung neUer Koopcrallve, SG,P '98811, IJ I. (nm.). G.,CIZ fiber diR Ver1Jlalu.ngSKn-u:lmboy­
km: WS SSSR 1987116, An. }88; Änderungsgesetz. 1./l : VVS SSSR '98714" Art. ~1; m d<.", GesCLZ K.­
). K"ss, Genchrliche Ve,.,., • .hung,konlroUe In der SowjClUfllon. JOR XXVlIU. (1987), '7'1.; <l/len 
dcut.<chen T"", s. cbd., 4'1 H. G~SCl7. über di, Volk<AII.Hfrracl1t: VVS SSSR 1987116, An. )87. 

18 AI. Votsludie wm ne.,.,Cn St .... fgesetzbuch ,. V. N. KudYJIZVuv, Hrsg., D ... Slraf~"C2buch: Ein Ih'·<Het.J­
sehe< Modell, Moshu, r~87 (russ.); $. le'ZI die Vcro(fcntlichung des Enlwllr/, In der Izvesr,i' vom 
r 7· lO. , ,88. 

, 9 D.b", h~ndelr es .. eh z. T. um poliuschc Ab.,ch"er!J'n"'gen, ~. 1. um konkrete Geserzgebungsprolekle 
1m Gesetzgebung'plan. s. d,2u VVS SSSR 1986/)7, An. 78>; erwähnenswert elW, noch clie neuen Ein­
und Ausreisevorschriften. SPP SSSR I "861),, Art. 16); clie Normen zu de.., ")omt ventIlees«, VVS SSSR 
1987h, An. 35; srp SSSR I '9K719, Art. 40. 

10 S. den Enrwucf Jcr Verhssuogs;u,.derung ,n der r .... vd. vom H. 10. 1988 und die n.eh lobh.tfter 
Di,kus.s;,on ver.bsch,.detc endgi.1luge F.>.s.sung IR der rzvcstij. vom ) . 12 . '988/4' ll. ,,88. Das Ab­
schlußkommuruquc der r.tteikooferenz s. in der I~v",tiia vom 1.7. '988. - AlIgcmeUl zu dcn Ändcrun­
grn ,m Rec:hlssystcm s. noch K. Westen. Pertstrojlu und Rcchuordnung, OstclUopa '988, J19 fl., SOWIe 

}. PPreu, Öffendichke1l alt Produkt1Vkraft: Politlsche und ,.ch(~che Änderungen U1 der SO .... JetlUllon. 
m' KJ ~o ('987). ,83 ff. Zur Rezeption durch die Press. s .• uch A. Ha,rneh, Dir Diskussion über die 
'percsuoiko, l/l d.,.,. sowlellschen Ru.lllspllcgc, Ostcurop.-Recht '988. lOl H. 

2] 
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24 2. Öffentliches Recht und WiYt.scha{tsrecht 

Welche Schwächen konsutieren nun unsere sowjetischen Gesprächspartner in 
ihrem eigenen Rechtssyslem." Wenden wir uns beispielhaft zunächst dem Öffentli­
chen Recht und dem Winschaftsrecht zu, zwei in einern staatswircschaftlichen 
System eng verbundenen Rechtsgebieten. Die im Folgenden verwendete Darstel­
lungsmethode besteht ausschließlich in wönlichen oder sinngemäßen Ziuten sowje­
tischer Autoren: Die Selbsrwahrnehmung ist also so authemisch wie möglich. 
In erster Linie ist man mit dem Normensystem als solchem unzufrieden. Die 
Verfassung soll endlich unmittelbar geltendes Recht werden; die falsche Vorstel­
lung, daß eine Verfassungsnorm (ebenso wie auch ein Gesetz im formellen Sinne) zu 
ihrer Wirksamkeit eines konkretisierenden uncergesetzlichen Aktes bedarf, muß 
aufgegebe.II werden, ebenso wie die Vorstellung, die Verfassung wolle nur das 
absichern, was sie zum Zeitpunkt ihres Erlasses vorgefunden habe." Auch bei der 
sonstigen Rechtsschöpfung herrschen katastrophale Zustände. Viele Normen cr­
schöpfen sich im Dcklarativen und stehen nur auf dem Papier; die Durchsetzung der 
Norminhalte ist nicht durch Sanktionen gesichert und entsprechend laufen die 
Normen leer!) In der gesellschaftlichen Wahrnehmung herrsche hier eine Schizo­
phrenie: Einerseits sei man der Ansicht, daß es genüge, gute Gesetze zu machen. 
Andererseits sei der Erlaß eines Gesetzes eine unbedeutende Angelegenheit: Man 
warte auf den Erlaß des untergesetzlichen Aktes oder der ministerialen Instruktion, 
die dann dem Gesetz seinen eigentlichen Sinn und seine GeltUngskraft geben.'4 Sehr 
anschaulich spiegelt sich das in folgendem Ausspruch: In einem Leserbrief anläßlich 
des heißdiskutierten Problems der Bestechung schrieb eine Leserin, man solle doch 
nun endlich eine entsprechende Verordnung erlassen, damit das Bestechungsunwe­
sen sein Ende habe. '\ Freilich sieht die Siruation bei den untergesetzlichen Richtli­

nien und Instruktionen aueh nicht besser aus. Da jedes Ministerium - und die Zahl 
der Ministerien in Union und Republiken ist sehr groß - zu allen ihm wichtig 
erscheinenden Punkten eine Instruktion (etwa für die unterstcllten Wirtschaftsein­
heiten) herausgibc, nerrscht ein einziger Norrnenwirrw:a.rr.~6 Die Insrruktlonen 
werden nicht einheitlich veröffentlicht, und die Geltungsanspriiche der Instruktio­
nen gegeneinander sind weder in zeitlicher noch in hierarchischer Sicht geklärt.'7 In 
der Praxis ist nur klar, daß die Instruktionen gegenüber den ihnen übergeordneten 
Gesetzen durchschlagende Geltung haben und daß sich die Vervn.ltung im übrigen, 

21 Ein Blick auf die 5Ozl~lc/insmullOnelic Zus2mmcmctzung SCI gewagt, die ein Indikator für drn Einfluß 
un«rschuxlli"h~r Jumlcn~pp<n ,ein mag_ B~, emer Einstellung nach dcn K~"'gonon Wi.stflschal, 
(29)/Gcnchtc (6)/J>roku.-..,ur und Ennlltlung,behördr" (l1)JVerwoJmng mit ]UStlZmUIIstfrtum (9) und 
wnsttgen (I) zeIgte SIch, neben eln"'- Wisscnsch~ftsla.!lIgkeit, cln spezifisches ÜbergcW\chl von Prokura­
tur und Ennmlung,behorden geg,nLiber den Junsti,ehen Insu,uuoncn. Die Mengenvcrleilung be, den 
von ITUr durchgehihrlen Interviews bmug In der Reihenfolge 9/ Jilhll. Die WissenochaItsl, ... igken 
dürf,e Im Libngcn weJUger reale Machl wIdersp,egeID als v.drnchr die durch unu:rsehledlich. Faktoren 
bedingu: Attr.kuv,,;':t "on Ge'präch'parlncm aus dem BereIch du Wissensch,ft. Zur Zille1WelSe: Die 
N ~chwelSe SInd nur e-'Cmpl.ruch für mehrere/ .. de solcher Äußerungen, soweIt lUcht wörtlich zlllert 
Wird. Die IntervIews aus den Zeitungen werden mit dem Namen des In,ervlewten ZI(lert; bCI Mchrhth­
In'ervlew, der gleichen Person Wird zur K!ustcllung da, D~'um der Z<:,tung hmzugesetzt. Die 
le'tanikel werden Pe( Tt,cI ziuorl. Zur Zill.rwcise de, VOn mir dlHchgrrüh/1<o Intervie,,'s .<. Anm. 10. 

2l 5.t.vlckij (Anm. 7/9.4.1987); U2,are-tJ (Anm.7): Interview }/W,,,,.: I\onkret gmg es d.bc, "lW, um 
An. f9 Abs.! Verl. UdSSR, d .... Venassung.gcbo, oder Nich'gcbo, der Einnehtung eIner Verwaltungs­
genchtsbarkell. 

1} Solov'MJa (Anm. 7); Umbau und Normen d", Rech,s (Anm. 8). 
14 Ti,homlYCy!) (Anm. 7/}. I. (986); Rekunkov (Anm. 8); Choljaf.JCeTlko (Arun. 7); Alek"ef.J, Recht (Anm. 8), 

O/. 
lj Im In,ervlew 4IWi ... gegenlibcr dem Ven. zlUerl . 
• 6 Lazdrev (Anm. 7); CIJ{Jljav{l'nko (Anm. 7); Ti,hom"{)1) (Anm. 7il6.}. 1987). 
~7 SOIO'U'CVd (Anm. 8): Kntik ~n gesetze':indemdcn InSlruknoncn; Cboljavienko (Anm. 7); IntervIew ,I 

Wo"". 
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weist man sie auf den Vorrang des Gesetzes hin, um solche Hinweise herzlich wenig 
kümmcn.·8 Da diese Instruktionen ebenso jegliche Kreativität wie auch jedes 
winschafdich venretbare und sinnvolle Handeln verunmöglichen, führen sie selbst 
im durchaus nicht kostcnbewußt arbeitenden sowjetischen Wirtschaftssystem zu 
verbreiteten Ausweichmanövern :'9 Die automatische Gesetzcs- und Instruktions­
umgehung wird zur Gewohnheit und ist feste Tradition lO, und dieser Wcg links­
herum (Originalausdruck) diHerenzien dann natürlich nicht mehr zwischen ver­
nünftigen und unvernünftigen Normen. Eine steigende Tendenz hat folglich auch 
die Nachfrage nach guten Juristen in der WirtSchaft: Wenn schon ein Ausreizen und 
Umgehen von Vorschriften, dann möglichst ein juristisch abgesichenesY 
Weiterer Brennpunkt allgemeiner Kritik ist das Rätesystem in seiner heutigen 
Gestale, die den ursprünglichen Bauplan geradezu auf den Kopf seellt und die 
gesamte Konzeption auf allen Stufen der Räte bis hin zum Obersten Sowjet 
leerhufen läße. Theoretisch ist der Rat alles und das Exekutivkomitee ein von ihm 
gesteuertes Umsetzungsorganl'; praktisch ist das Exekutivkomitee der Hund, der 
mit seinem Schwanz (dem Rat) fröhlich gegen allerlei hohle GegenS(ände schlägt 
und sich so Akklamation holcl) Die Gründe sicht man ebenso in der russischen 
Tradition des Übergewichts der Exekutive wie in den kurzen Tagungsperiodeo und 
der mangelnden Professionalisierung der Deputierten wie auch in den falschen 
Sclektionsmechanismcn. Die nützlichen und wenvollen Mitglieder der Gesellschaft, 
die nonnalerweise in den Räten sitzen, sind, so hat man erkannt, nicht immer 
unbedingt jene, die auch für die Arbeit in den Repräsentativorganen geeignet sind.H 

Kritisien wird schließlich, in letzter Zeit zunehmend, die Verquickung von Staat 
und Pareei sowie das Fehlen jeglicher Inkompatibilitäten und auch die 'l-eidich nicht 
begrenzcc Innchabung von Ämtern)1 

J. Strafrecht 

Betrachten wir als einen z.weiten Bereich das Strafrecht mit den Augen der sowjeti­
schen J urisren. Ähnlich wie das laienhafte Verständnis von Recht, das dieses auch 
immer mit Strafrecht identifizien, war das sowjecische Rechtsdenken durch eine 
Überbetonung des Strafrechts gekennz.eichnet. l6 Mit z.unehmender Differenziert­
heil des Bildes vom Recht möchte man diese Gewichtungen zurecht- und das 

IS Wobei der Term,ous de.< VO(rorngs J« Gcsc.'tu. früh~r on der SOwlt"schen Re<:hl5dogmalik unJ 
RcchlS",orklichk." mch, enmene, m.n sprach vielmehr VOn ,·höch"" Junm"h .. K ... f<" . OffIZIell 
e,ngefühn wurde der Tcnn,"u. em durch das Ab.ehlußdokument der XIX. )".neikonl,·('(·nz (Anm. lo). 
Zur $täfkercn Geltungsk ... f< d., lo .. ",kllonen s. e(Wa Borukij (AlUn.7), Cbo/javeenko (Anm.7); 
Lukaiova (Anm. 7), IntervIew l.fWis. .: Intervoew UWiss. Für eone stärkere Einhahuog der Norm luer 
luch AI.Iu,M.!, R,cht (Anm. 8), S', 98 : lückenlose G<'<ctzgehung zue Aussch.ltung von Instrulc.nontn. 

~, R.k'mkotJ (Anm.8); s. freilich FiL.uw (Anm. 7). zur Mög~chkel( gCS>c,zemcuel'\ und ",,",ch.ftlich~n 
H:>nddns. 

~o T~homrrov (Anm. 71>6. J . 1997): N4)dcMfJ (Anm. 712, . \ . '981), mit Ziffern und BeJSp"len. die freilich 
.ueh U1 anderen Winseh.Jt'$ySlemc~ .1, nlchl umgchbar hll1!;CnOmmen werden (unbdugo.er Gebr.",h 
von Fjrmen~ulomobil~n) . [n" .... 'cw '4"Woss.; IntervIew 6/Richlcr: di .. klang auch In .nderen [nter­
Vle",s w, erw.. Inter"le,", 4/Wiss.: Gesetze könne mm ,mmer durch cnuprechende AudeguncJandrre 
Gesetze umgchen. Dun .. mag "eh {rewch .ueh die m3IlchmaJ bedrückende Bdieblgkclt kunSiregelre<:ht 
begründelu tUnsllSc!.er EnlSche,dungm dokumcnucrc:n, der Jeder Ju"" In SClncr ßcrufsp=" konllnu-
11'r1ieh .usgesetzt "t. 

l' [nleNlew 6lRichier «(ecilich ohne diese Absteht &1" ""u heißen); '",<<Vlew 18/Wiss. 
JZ Solov'i'<Ja (Anm.8). 
JJ Kutafin (Anm. 7). 
H Kutaftn (Anm. 7); Solov'eva (Anm. 8). 
Jl S. WIOO<'rum d"S Absc],Jußdokumcnl der XIX. PHtcikon/crenz (Anm. ~o) '01>1" X)jlAJir. (Anm. 7); 

Sol()t)'r'.Ja (Anm. 8). Die z.,lIgrem.c nach der Vcrla.ssungsändcrung liegt hel tO Jahren. 
)6 AuJm~ (Anro.8), u: Savlckij (Anm. 7/~. I L 1,8j): zur Kn,ik s . • uch La ... n (Anm.711 I. 7. ,,87); 

Puk"re1J (Anm. 7). 
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Strafrecht ein wenig in den Hintergrund rÜCKen. Darüber hinaus konstatien man -
nun da man endlich die rosasozialisrische Brille abgenommen hat -, daß ebenso die 
bisherige Strafrechtspo!icik wie auch das Strafrecht als Instrument sozialer Kontrolle 
völlig ausgehöhlt sind und daß die alten Weisheiten von der in diesem Falle wirklich 
urwüchsigen Kraft sozialistischer. aber nicht planmäßiger GesellschaftSentwicklung 
in den Boden gestampft worden sindY Strenge Sanktionen. hohe Strafen. eine 
allgemeine $trafneigung und auch z.weifelhafte Beweistechniken - das Geständnis 
etwa als König der Beweismittel - hießen die bisherigen Leid.inien .'s Das Resultat 
dieser archaischen StrafrechtSpolitik sind nicht überraschend auch archaiscbe gesell­
schaftliche Zustände: Die Gesellschaft funktioniert ganz. wesemlich über einen 
allgemeinen Kreislauf von Geschenken - juristisch und weniger freundlich nennt 
man dies Bestechung!l9 Das Staatseigentum hat ein wenig vorzeitig den Zustand des 
allgemeinen GemeinschaftSeigentums erreicht. Im Produktionsbereich und im Kon­
sumbereich herrscht das Prinzip allgemeiner Selbstbedienung ohne irgendweJches 
UnrechtSbewußtSein : "Im Handel stehlen alle«, so eine Beschreibung mit jener 
Sclbseverständlichkeit. die man sonSt nur für das Wetter aufbringt.'o Schließlich gibt 
es auch organisiertes Verbrechen in den uns bekannten Bereichen Prostitution und 
Drogenhandel ; daß jedoch auch Unionsrepubliken bzw. Ministerien den Zentra\­
staat mit nie existenten, aber hoch prämierten Baumwollrekordernten jahrelang 
betrogen haben, da ist die UdSSR uns nun doch schon weit voraus ; Zitat: Immerhin 
wurde so klar, weshalb es immer mehr Baumwolle und immer weniger Baumwoll­
produkte gabY 

4. Die ImtuuLumen 

Verlassen wir nun die bei spielhaft ausgewählten RechtSgebiete und werfen wir -
wieder durch die Augen der sowjetischen Juristen - einen Blick auf die Institutio­
nen . Im Kreuzfeuer der Kritik stehen hier vor allem Gerichte, ProkuraCUf und 
Errn.ittlungsbehörden. Das Heil der Zukunft wird in einer Verstärkung der Rolle 
der Gerichte und auch der Anwaltschaft gesucht.·' Kritisiert wird die schlechte 
Arbeit sowohl der Ermittlungsbehörden wie auch der Prokuratur und der Gerichte 
in Strafsachen : Die Ermitdungsbehörden und auch die Prokurarur in ihrer Rolle als 
StaatSanwaltschaft dominierten die Gerichte. Diese hätten vor beiden Vertretern der 
Anklage Angst. ja befänden sich in einem geradezu hypnotisierten Zustand und 
schlössen sich mehr oder weniger blind der Anklage an, wie sich an der geringen 
Zahl von Freisprüchen und an der noch geringeren Zahl von erfolgreichen Berufun­
gen und Revisionen ablesen lasse.H Sei wirklich einmal die Anklage durch den Gang 
der Hauptverhandlung widerlegt. so hätten die Strafrichter nicht etwa den Mut zum 

J7 S. die Kmik der IneUi"enz d~s S,ra{rceh" b" KudrJAIJCNI (Anm . 7117. 8. '9$7); $. auch die Nachwei.e In 

Fn.1J. 
}8 S,bcnn (Anm. 7): allgemeine Str1fn .. gung; s...IJ,rkij (Anm. 71.6. J. '986) : schlechlC Verte,digungsmög­

lichkeuen ; tU-N. (Anm. 7/ 4. 11. '985): .uch kleme Frcihelu"ralen als 'c\lwerw.egend; MakaY(wa 
(Anm . 7) ; [nlervlew I / W;S5 . 

)9 O/"ruk (Anm. 7/JO. j. ,,86); lntervo<w ./Wiss. 
40 S. vor aJlffll OUJnik (Aom. 7/ JO. 5. I,S6); s. tbd. ~uch das lnte",e'" mIt der Strlfgef.n~ntn Glrm •. 
41 Pr.vd. vom '3. I. '988, S. ~. 
41 Kud'7~<Jce-v (Anm.7h7. 8. '987), der> . (Anrn. 7/ 4. 10. '98j); SmoJenCPQ (Anm. 7); ;lJehe.~, Recht 

(Anm. 8), "41, 148; SadJldae'fJ/Larm (Aom. 7) ; Kra",roIJ (Anm. 8); Tt"biJov (Anm. 7); s .• uch PetrucbuJ 
(Anm. 7), 7,U Gründen gcriehl~cher fehler und der Rolle d~r Advo!u,ur bel der Aufklärung solcher 
Rechuprech\Jngsfehler. S. 1m übrigen Kudr)avCYJ (Anm. 71'7. 8. '987) SOWie Kryltw (Anm.7). zum 
verfassungsmäßigen Su,us und schle<:h,en Ansehen der Advolulor; In gleIcher Richtung IntervIew 71 
Advo!u, . 

4) Seherm (Anm. 7): faktische Domiruerung d6 Gefiel,,< durch Erm,(tlungsbchiirden; SaIJJCkij (Anm. 71 
21. J. 1985); Smolenuv (Allm. 7); Krdv",v (Anm. 8); Guljuv, TtrtbJ(1) (b •• dc Anm. 7), für cine 
Trennung von Prokuromr und ErmmlungsbehÖrden. 
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Freispruch; die Angelegenheit werde dann vielmehr zur zusätzlichen Nachennitt­
lung an die Ermittlungsbehörden zurückgegeben.~ Im Ergebnis komme es bei allen 
drei Institutionen zur bekannten Strafneigung und zu den erwännten hohen Verur­

teilungsquoten. Das habe freilich noch andere, systemische Gründe, die es zusätz­

lich abzustellen gelte. Die Arbeit aU dieser juristischen Institutionen werde über ein 
System von Planziffem/Leisrungsindibtoren beurteilt, das jeweils Anklage und 
Verurteilung lohnender mache als Freispruch und Einstellung.4! Die Praxis hat sich 
diesen Vorgaben angepaße: Geleitet von dem Bestreben, einerseits 3uf hohe Lei­

stungszahlen zu kommen und andererseits die Negativa - die für den Bürger 
günstigen Entscheidungen - so um die Bilanzen herumzumauscheln, daß sie don 

keine Negacivposten bilden, klärt man alles auf, klagt man alles an und verurteilt 

mm nach MögJjchkeit. 46 

Noch schlimmer steht es um die Unabhängigkeir und das Ansehen vor allem der 
Gerichte. Mit der Unabhängigkeit, die immerhin verfassungsrechtlich garantiert ist, 
ist es nach allgemeiner Ansicht niche weit her. Dies liegt nur begrenzt an der 

Wählbarkeit der Richter'7; Einflußnahmen von außen sind hier auf Empfehlungen 
zur Wiederwahl durch die örtliche Partei- und Exekutivspitze beschränkt. Die 
materielle Situation der Richter, ihre sachliche Unabhängigkeit, ist vielmehr so 
ungesichert, daß die örtlichen Organe der Macht im Bedarfsfall immer ein Druck­
mittel in der Hand haben : Wohnung, Fahrzeug, die Zurverfügungstellung von 
Arbeitsmitteln. die Instandhaltung der Gerichtsgebäude usw. sind eine Gabe, die die 

örtliche Exekutive gewähren oder auch nicht gewähren kann. 4 ! Solelle Abhängigkei­
ten fübren dann zusätzlich noch zu vorauseilendem Gehorsam - angesichts der 
Gegenleisrung der Exekutive freilich vergebens . Der Durchschnitt der Gerichrsge­
bäude rangiert zwischen Baracke, Hinterhof und halbzerfallener Ruine'~; keine 
Rede kann sein von den -Palästen der Gerichtsbarkeit«, die sich manche Autoren 

wünschen und in denen dann hoch bezahlte Richter mit vorzüglicher materieller 
Ausstattung und hoher professioneller Qualifikation sowie auch dem für den Beruf 
des Richters unerläßlichem Quantum an Lebenserfahrung (trau keinem unrer 30) in 
unabhängiger, freilich streng an das Gesetz gebundener Rechtsprechung die Ge­
rechtigkeilsvorstellungen der sozialistischen Gesellschafr formulieren und verwirk­

lichen - ist doch der Richter, wie unisono vertreten wird, das eigentlich demokrati­
sche Justizorgan. IO (Ganz offenkundig zieht die LokomOtive des Umbaus auch 
einige mit partikularen Gruppeninteressen beladene Waggons.) Vorläufig aber sieht 
es noch ganz anders aus: Sein sozialer Status im Rechtssystem ist so niedrig, daß ein 
Wechsel in die Prokul"dtur von der Bevölkerung als Beförderung wahrgenommen 
wird. bzw., noch drastischer: Im komplizierten Mechanismus des sowjetischen 
Rechts ist der Richter ein Mensch zwischen Humanismus, Gesetzlichkeit und 

Telephon (Zitat).!' 

44 KryIOf) (Anm. 7); Smoltnrrv (Anm. 7); Culjal?1) (Anm. 7). lür die Abschlilung de, LUs.lzlichen Ermnt-
lung,sverlahren ; s,s'!lckij (Anm. 7/4. 12. 1985). 

H S. dazu die 'u>fuhrliehe Dmldlung bei Savu-kij (Anm. }/ 4. I L (981): Ko"dy,,-rCikIKa.llisl.lnJ (An m . 7)· 
46 s. Ky~"lXXJ'TJ (Anm. 8), "Zu den Verf=ungspnnzrp'm dC"f Gcnehubarkcll. 
47 T~ebi1ot' (Anm. 7): H.uptprobkm der GenchLSb .. k~1I SCI die Reform du Unobh:inglgken; Alckuro. 

Re<:hl (Anm.8), >48 : dlo.; , . d~mgcgenüber die .. . Ite LinIe. bel Krd(JC01J (Anm.8): BeISpIele für 
nchtuliches Fehlverhlhcn und andere"clt' richtorlic.he UnJbhäng'gke" .1, Frage persönlicher QuaJiu­
ren und nichl IOstltuuoncller Absieherung. 

48 S. etwa Kogan/50koJ'sk,j SOWie KadNa7.anmkolMahkot' (Anm.7); IntervIew ,6/Woss.; Inlel"Vlew >8/ 
W;ss.: .ueh lucr die Betonung der Richlc'l'crsönlic\okc'L 

~9 MMwYfYlJa (Anm. 7) · 
So Such;SYnJ (Anm. 7) ; Kud.,a(Jcl:'~ (Anm. 7/ 4. 10. 198s); dus. (Arun. 7h). 8. 1?87): Haus d~s Rechts; 

AlcheefJ, Rechl (Anm. 8). 
p Imel"'llew 6IRichl~r; Interview l>/Wis.s. : Du bedeule< freilich nlchl. d:tß die Lage on anderen InS(I(UllO-

27 
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5. Die Beziehung des Bürgers zum Recht 

Nichr besonders gut macht sich auch aus den Augen sowjetischer Juristen die reale 
Beziehung des Bürgers zum Rechtssystem. Beklagt wird eine niedrige Rechtskultur 
(im wertenden Sinne) und eine niedrige bis katastrophale Rechtskennmis sowie ein 
nur sehr schwaches Vertrauen in die Arbeit aller juristischen Institutionen, von den 
Gerichten über die Prokuratur bis hin zur sowieso nur geringschätzig betrachteten 
Anwaltschaft. \1 Letztlich habe der einfache Bürger überhaupt keine Vorstellung 
vom Funktionieren des Rechlssystems. Das Recht werde generell damit identifi­
zien, daß etwas verboten sei. Das Volk betrachte die Gebote der Rechtsnormen 
mehr als eine Art Empfehlung. Sei dies GebotNerbot der Rechtsnorm unsinnig und 
unzweckmäßig, so werde es eben umgangen und mißachtet.!) 
Als Folge des Stali nism us herrsche überall noch ein Klima der Angst oder zumindest 
des Mißtrauens gegenüber dem Recht:" Allgemein sei die Tendenz zur Unterord­
nung und eine völlige Teilnahmslosigkeit; Beamte hätten demgegenüber das Selbst­
gefühl eines Zaren. Aktivität äußere sich nur in einer allgemeinen BeschwerdeW<lt 
aller Bürger. Hervorgerufen werde diese durch die eigentÜmliche Vorstellung, daß 
ein gesellschaftlich nützlicher Mensch Beschwerden schreibe :55 Deren Speerspirze 
wiederum ist die allseits beklagte Schar der anonymen, oft professionellen Denun­
zianten.l6 Charakteristisch für die Beziehung des Bürgers zum Recht sind weiterhin 
archaisch strenge Vorstellungen über den Sinn und das Maß von StrafenY Verbrei­
tet ist auch die gesellschaftliche Tendenz, Konflikte unter Umgehung des Rechtssy­
stems beizulegen; sie entspricht einer noch aus dem zaristischen Rußland kommen­
den Doppelgleisigkeit in der Wall mehmung des Staates: ungeheu Te Wichtigkeit und 
große Rolle einerseits, völlige Bedeurungslosigkeit für das persönliche Leben aode­
rcrseits.ss Dieser »juristische Analphabetismus<' und »juristische NihiJismus~ habe 
eine lange, wieder russische und sowjetische Tradition: Die schon bei Doswjewskij 
zu findende kulturelle Mißachtung und Abwercung des Rechts habe sich bruchlos 
über marxistisch-theoretische Absterbetheorien und den Stalinismus bis in die 
jüngste Vergangenheit der Erstarrung fortgesetzt. 59 Woher solle der Bürger auch 

nm rucht auch kom .. rt worden wir". ,. fur die Prokur::llur elWo Gul,4eV (Anm. 7); KoganlSokol'skij 
(Anm.7); Xud'7a1Juv (Anm. 71z7. 8. 1987); Pukarev (Anm.7); K-uINazaren}f{)1 M"J,kof} (Anm.7); I. 

auch BaranlYlJ (Anm. 7) allgemeIn ~u den Denkmustem in der JuStlz. 
p G"b"yl"V (Anm. 7); Alekfett!, Rechl (Anm. 8), 158; InterVIew Il/Wiss.: Gendn, als [nsunJllonen der 

S"afc. 
\} Intc<Vlew I VWiss.; Inlcrl/ICW I 5/Rich,er;;. I. üb,. die N.chwc". bei Fn ... f. Zur Nonncoumgehung Im 

WiruchaIu'y«cm. 
54 Inlcrl/iew 51Wi ... ; Inll:rvi~"W 16JWiss.; InteITIcw 8lRichler; Inlcrvlew 9/Prokurarur: Demgegenüber 

uuchl dJ.l\n ab.". immer wIeder der ,.MYlhos des mutigen Ru«cn< auf, z. T. bel Ge'prich'panne"" di. 
,·orh" Jas Phänomen der Angst bejahl hall.en: Cl"" Inle.rvicw IOlWiss.; Intcrv,~w 1,/Prokur.\lur 
.Unsere Burger erschrecken Sich nlchl <; Inlervlew '7IWiS<.: •... fürchlcl die Macht flIchlo. Es gab 
I. übr. auch Gesprächspanner, die d., Phänomen der Angst grundsätzlich In Abrede "dhto. etWa 
Inlervlew 'llRich.~" D~bcI bleibt n>türlich die Fr.lgc. IßwlewC11 die Antworten ehrlich w"en. - s. 
schließlich noch die ctwas elgenanigen ZukunhsvlSlonen bel AI.hel!'!), Recht (Anm.8), '7' sOWIe 
Rtkunkov (Anm. S); Demokratie und Ge,elz (An",. S) - belde zur RechlSUntemch.ung und RcchlSpro­
pag:.nd. unter d,'n Bürgun. 

55 I n.efVl.W IMss.; Interview }1Wi«.: Beschwerdeführer als peTsönlicher Femd der Verwaltung; Inter­
view SfR.Jclller; [ntC1"Vlew I olWiss. - b.n unnlllldb" ,m Anschluß an die Auss,ge, das Volk habe Angst; 
[n ttrvi c.., " lWiss. 

56 SavlCkij (Anm. 71.1.1.1985); IntervIew S/Wis.s.; Inlerv,ew II/Prokur.ltur; [ntervlew '7JWi".: Pnnzlp 
der "ratlosen Anschuldigung a1, ErbschaI. von Slalin; leitartikel .Den anonymen DenunziJl1len 
außerbalb des Gese!z~. (Anm.8). 

57 So .,W' InleIVI,""" lolWi .. <. 

58 IntervIew 14IWiss.; (nterv,ew 9/l'rokuralur; Interv,ew 1/Wi5S,: Gerich,c ah Orgon gesellschaftlicher 
Repression; Inlervlew 1}IWiss.: Kom Gbube an ,he Machl de. G"-,<"lZt"<, weil der SU'I SIch selbst nichl 
m die Gesct7~ h,ht·. 

19 Intervlcw l/Wiss.; Intemew JlWis<.; Inlerv,ew 7/Advokarur; [nloMew 161Wi",. 
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eine gute Beziehung zum Recht haben, wenn völlig ungeachtet der Rechtc, die ihm 
die Rechtsordnung gebe, er überall nichts weiter sei als ein kleiner Bittsrcller.60 

Ganz anders wird demgegenüber die erwünschte Beziehung des Bürgers zum Recht 
definiert : Kenntnis der Rechtsnonnen, angstfrei. ein wenig, wenn auch nicht zu 
kritisch, Gesetzesgehorsam oder auch strengstc Beachtung der Gesetze wurden hier 
gcnannt.6 , Das häufigste Attribut war freilich die ,.Achtung" vor dem Gesetz, 
bezeichnet mit jenem Tenninus respektvoller Anerkennung, der mit dem Aus­
spruch »Du achtest mich nicht« die schon ritualisierte Eingangsformel von Streitig­
keiten und Schlägereien unter Betrunkenen ist (zumindest meiner. in diesem Fall 
nicht teilnehmenden. Beobachmng nach). 

6. Der Ab5chied von alten Symbolen 

Gesellschaftlicher Wandel vollzieht sich immer auch auf der Ebene der Symbole: 
Die kennzeichnenden Verdichtungen der alten gesellschafdichcn Ordnung weichen 
den neuen, sei es in der Folge gesellschaftlicher Veränderungen, sei es simultan mit 
ihnen oder sei es auch ihnen vorauseilend.6

• In einem Staat wie der UdSSR) in dem 
die Selbstdarstellung der Macht, in dem Schlagwone, Rituale und Symbole einc 
ungeheuere Rolle spielen6J, läßt der Versuch doch erbeblichen gesellschaftlichen 
Wandels auch spektakuläre Symbolauswechslungen erwanen. Wir werden nicht 
enttäuscht. Telefonrecht, administrative Befehlsmerhoden, Gleichmacherei, Papier­
schöpfung) Behördenscheuklappen. Augenwischerei, Vorzeigetum, Lokalismus, 
Kampanientum, Bürokratismus und anderes mehr bezeichnen die negative Vergan­
genheit) die ~Zeit der Ersrarrung« . Signifikant gering im übrigen das .name­
dropping' der Klassiker.6~ Die alte Toleranz gegenüber dem Alkoholismus wird 
abgelegt (leider); aus dem Verteidiger der Revolution Felix Dzeriinskij wird ein 
Geheimdienstmann mit blutigen Händen; die Rechtsst.aatlichkeit der Strafverfol­
gung wird zum Maß des Wenes des Rechtssystems; dem Freispruch, nicht der 
Veruneilung. wird erzieherischer Wen beigemessen ; das Strafrecht verliert unter 
den Rechtsgebieten den Status des »primus inter pares<l' .61 Ansonsten ist alles 

60 Zum ßü~er als BJCtslelirr s. lJaran01J (Anm . 7); s. dcrng<-genübcr die Vi "On Alekm?v,. Rc-.:h, (Anm. 8). 
Ir" Ein Bürger. de .... n Rechte keme G3b~ des S,..,,,, mehr SInd. (o.e,'",,,, )fWiss.: 3UIO"""'chc 
T""denz der Verw.hung, alle.s 7.U verbIeten . 

101 InteIC"an, war h,er ,um einen die Immer WIeder aufrluehende Apostroplucrung der Btl:lehung des 
Bürgers ~um Gese'7- (oder auch bestimmter Verhahen<w,~sCl1) als .gcsuncl/kronk. ( •. J . Anm. 8,). eine 
Auri\'utlcrung. die zorgt . d:>ß mm da.< Phänomen der De'·I.1llz mit relativ elnheh<n org;\.Nschcn 
Vor .. dlung~n zu b"sehrt'iben versuch,. so " . B. IntervIew )/\V,s.s .: In'ervle .... S/Wi,s. : >.IJgemelOc 
Unkenmni •• ,ber .d,., Volk. sdbst weiß BescheId •. - G,n" on<crcs:i3llte Anrworten crhr>ch<c luch clie 
Konlront:lllon mll dom AU"'gsmythos, .d,,. Russe IS' Im Grunde semer Sede eon An~rchlS" " Die 
Antwonen ~wegl<n steh crw:>nun!;Sgemäß zWlsc.hen Zusurnmung und Ablehnung. ,ber oll mll 

.uhchlußre ,cbcn Begrünclungen: Anl.rChlSmUs bedeUl. Indivldll,lismw: dieser sc, dem Russen Iremd 
(In'eNI"'" +,Wiss.); An>rehlSmw bedeu,e Kühnhell ; dies S<I dem Russen fremd usw. - Negollv 
demgegenüber Intervlew ,,'Wi!<S.: In selner ncg,"vcn WellS,du seI d" Russe An.>rchISl. 

61 S. erw. die S,udie von Eiscnsud, "ur Auswahl lr.diuon.ler Symbohk on sozlalisllschen Gesdhchancn 
unter dnn GesJcllISpunk.. ihrer sO~I.I"n Kompatibililiil. S. N. EIl~ru,.uJt, SoZIalismus und T,.,dillon. m : 
Jers./Y Azman. Hrsg., So;mlismw und T .... diuon. 1977. bts. 4 f.; s. ,. übr. A . Coh~n . PolillcaJ Symbo. 
li,m. Am. Rcv. Ant.h. 8 (1979). 871. ; s. jetzt luch U. Sarc!nd/i, Symbolische Po)ilik. )987. 

6} C. Lane, The Rilcs 01 Rulers. Ri'u,l on Indusu1a1 Soc,ety: Thc SO'J;e. c...s., '98,; M. Urban!). McClure. 
The Folklore 01 S,~IC Soclalism. 10 : Sov,et Studios XXXV ('98», ~7J f. 

64 Ti<hornmw (Anm. 7116.}. 1987): Schutz gegen Bürok,allsmus wIe Kntikcr; A/~k,eM>. R<..::h, (Anm. S). 
56: Büroknu,mus >.I, Rechrs"',dngkeit ; SmoUnN'v (i\nm. 7): Üb",~tchercr ; LukajO'tl(S (Anm. 7); Inter­
view 9lProkurllur: Tdefonrecht: Inrel\'l~w "IWi".: W~rench:tf.k'~r persönlichen Eigentums. 

105 Na)dmov (Anm. 7116. 'J. '986); S,w,t:k,j (Anm. 7!~ . 11. ,,8S); Alek<ctv. Rech. (Anm. &), 11 ; AIJJrtt'IJ 
(Anm. 7): O~cdinskij', schmuu-'ge Hände : In'ervlew 16!Wiss.: MlIktso7.l>lismus als BefreIung "on den 
ulOpischen EI.menten des SOZIalismus. 
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JO erlaubt, was Dicht verboten ist66
; Abschied wird genommen vom Prinzip "Plan um 

jeden Preis~; das Recht wird vom Instrument der Leitung der Gesellschaft zum 
eigenen Wert; und nicht mehr gute Gesetze, sondern die gute Ausführung von 
Gesetzen wird zum zentralen Zid des Rechtssystems. b7 Aus dem Vorzeigen des 
-deklarativen. Gesetzes wird das Prinzip des _ Vorrangs des Gesetzes«; die Verfas­
sung, lange totgeschwiegen bzw, wegen offenkundiger Bcdeurungslosigkeit verges­
sen, taucht plötzlich im Gespräch und im juristischen Argument als feste Größe auf; 
Einstimmigkeit ist nicht mehr das einzig gültige Symbol der Einheit, und schließ­
lich, die neueste und spektakulärste Syrnboländerung: Aus der »sozialistischen 
Gesetzlichkeit~ wird die Konzeption des sozialistischen Rechtsstaats68 

- ein jahr­
zehntelanges staatliches Sprachtabu ist damit gebrochen (und mittlerweile in aller 
Munde). Halten wir vor dem dritten Schritt zur Besinnung inne: Diese kritischen 
Worte sind authenrischer sowjetischer Originalton - fast unglaublich) Zusammen 
mit den Reformen und Reformvorhaben, an deren Durchführung ich keinen 
Zweifel habe, ergibt sich das Bild einer immens dynamischen gesellschaftlichen 
Entwicklung. 

111. Alltag von gestern - die alten Selbstverständlichkeiten 

1. Die Selbslwahmehmullg der Juristen 

Unseren ersten Blick bei der Suche nach der Beharrlichkeit des Gestern werfen wir, 
wieder durch die Augen unserer sowjetischen Gesprächspartner, in einen imaginä­
ren Spiegel ; Wie sehen sich die sowjetischen Juristen selbst? Schon bei der Betrach­
tung der Instirutionen wurden g:1ßZ handfeste Interessen an sozialem Aufstieg und 
Statusgewinn sichtbar; entSprechend unzufrieden ist man mit der augenblicklichen 
Situation in der Praxis (und auch in der Rechtswissenschaft, deren bisheriges 
Wirken als zum größten Teil leere Scholastik empfunden wird).69 Zusätzlich sind 
auch jene unzufrieden, auf die sich die Kritik an den lnstirutionen konzentriert, vor 
allem also Prokuratur und Ermirclungsbehörden . Man fühlt sich ungerecbt behan­
delt, war man doch derjenige, der in der dunklen Zeit der Erstarrung die Fahne der 
Gesetzlichkeit trotz unmöglicher Arbeitsbedingungen hochgehalten hat.'o Interes­
santer als dieses Reagieren auf eine neue, ungewohnte Situation ist jedoch die 
sicuacionsunabhängige Selbstwahmehmung. Diese versuchte ich in den Interviews 
anhand von drei Fragestellungen herauszudestillieren. Die erste bemJ die Wahrneh­
mung des Verhältnisses von Jurist und Gesetz. Spätestens seit J. Esser, aber eigent­
lich schon viel länger wissen wir, daß der RichterIJurist nicht etwa der Mund des 
Gesetzes, sondern daß das Gesetz das Werkstück des entscheidenden Juristen ist, 
aus dem er vieles, wenn auch nicht alles formen kann." Das war natürlich auch 

66 S. etwa· L~~art1l (Anm·7); JOleflllew ,/Wiss.; Interv,ew 1)lVcrwo.ltung: ,.Wir alauben ,lIe,. (Wal 
(reilieb bezweifelt werden darf). 

67 Kondraliik/KaI/u/lY"v (Anm. 7) ; keIn Plan W7l J~d~n ['rclS; D~mohaue und G~Setz (Anm. 8), vOn guten 
Ges.,zen zu gulcn Gesetzesau,führungcn; s. auch 7i,homIrDV (Anm. 71>6. }. '987): Übergang von 
ge.culichen 1:U vtrtr:lgliehen Bezlebungen; So/",, 'M;a (Anm. 8): Recht .Is eIgener Wen . 

68 54vlckij (Anrn. 7/,. 4.1987); Ku.ary#7JCC1J (Anm. 7117. 8. 1987); S%",'ev~ (Anm. S); Demokr:lue und 
G .. eLZ (Anm. 8); Aleku"", 1techl (Anm.8), ~4, 77, I '7, I }9f.; Lann (Anm. 7h 5.7.1,87); In",rv,,,,,, 11 
Wiss . 

69 S. die Nachweise ln den Anm. 48 bIS 50 SOWie etw, Alehee"/), Recht (Anm. 8), ! s. I~, 16), 1:ur 
RechISW15SCnschaJ"1 der Zukunft; s. auch Rtk""ko7J (Anm. &) sow"' Oemokr:ulc und Re<:h( (Aom. 8); s. 
,uch pj,kar<'f} (Anm. 7). 

JO S. etw, KlldT/Il"eev (Anm· 7h7. 8.1987); XaJ;INazarenko/Md/ikfn· (!\nm. 7); In,crvlew 9}Prokunlur: 
.In der Z ... der grollen G.uncr •. 

7' J. Esser. VorversündnlS und Melhodenw:.hl, '97' . 
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schon so, bevor wir uns das eingesunden haben_ Das Eingeständnis zeigt jedoch 
einen Gewinn an Subjektqualität der Juristen_ In der UdSSR, so die Beantwortung 
der Frage nach dem Verhälmis Jurist/Gesetz, ist das Gesetz immer noch vorgege­
bene, alles enthaltende, der Veränderung und Entwicklung durch den Richter nicht 
unterliegende GrößeJL 
Die zweite Fragestellung betraf ein oft übersehenes, weil ungem gesehenes (zu 
Recht) Element Menschlichkeit im Rechtssystem, nämlich den Rechtsanwendungs­
fehler. Die Justizkritik in der Tagespresse der UdSSR kennt keine Rechtsanwen­
dungsfehler, die nicht entweder Willkür oder aber Forma/jsmu~ wären. Oie Auribu­
tierung macht klar, daß hier ein system widriger, bösartiger Auswuchs in einem 
eigentlich fehlerlosen System vorliegt, den man nicht sachlich behebt, sondern mit 
heißem Herzen bekämpft und gnadenlos vernichtet. Ich fragte also meine sowjeti­
schen Gesprächspartner, ob eigentlich zwischen den Extremen Willkür und Forma­
lismus auch ein normaler Rechtsanwendungsfehler denkbar sei. Verblüffeoderweise 
war die Frage überhaupt nur zwei von etwa 30 Interviewpartnern auf Anhieb 
verständlich; auf Erklärungen hin leuchtete zwar auch den übrigen dieser nicht 
maximalisrische, einfache Rechtsfehler ein; die meisten beeilten sich dann aber, mir 
klaaumachen, daß solche Fehler die absolute und verschwindende Ausnahme seien 
- was selbst bei Berücksichtigung anderer Fehlerverteilung wegen der gesehenen 
Besonderheiten des sowjetischen Rechtssystems kaum haltbar sein dürfte.?J 
Die drine Frage schließlich lautete schlicht: Was ist ein guter Jurist. Auch lUer waren 
die Antworten (zumindest für mich) erstaunlich. Zunächst einmal differenzierten 
überhaupt nur zwei Gesprächspartner nach juristischen Berufen. Angeboten wurde 
mir zum einen eine breite Palerte bunter, aber immer nur sehr vereinzelt auftauchen­
der Eigenschaften: offen für Kritik, erfahren, ein guter Taktiker, gesetzesgehoTsam, 
mit Lebenserfahrung und Inruilion, klar denkend, veranrwortlich und hartnäckig, 
sich selbst und andere achtend, mit geistiger Reinheit, ein guter Kommunist, wenn 
auch nicht unbedingt Partei mitglied (einmal), mild und barmherzig, mit hoher 
politischer Kultur und breiter Allgemeinbildung_ All diese Antworten kamen 
höchstens dreimal. Andere Eigenschaften wurden von mindestens einem Drittel der 
Gesprächspartner genannt, vor allem gute Re<:htskenntnis, hohe Professionalität 
und Gerechtigkeitsliebe. Der gemeinsame Nenner jedoch, den fast alle Gesprächs­
partner in dieser oder jener Weise ansprachen, war die Moral: ein guter Mensch, ein 
ehrlicher Mensch, ein Mensch von hoher Moral, das sei ein guter Jurist. 

1. Die KontinUItät der Grundwertungen 

Unsere Ausgangsvermutung geht davon aus, daß sich Änderungen im Bereich der 
Einstellungen, Änderungen unter der Oberfläche langsamer einstellen als jene im 

7' D;~ sow/etuchen Gespr.;ch.p,rtoer ze,&,en h,er sei .. herkömmliche Vorstellungen In ihrer SeibSTW:>.hr­
nehmung: IntervIew JlWiss.: -Ocr R.ich'er muß nchlen-. Int."''',w S/Wi".: .Es gibt GO(t sc, O,nk 
flnen Obersten SoWI~". IntervIew 6fR.ichtcr: Rc-chu(onbildung, soweit und <ohnge <> mcht m die 
geheiligten Grundlagen gehe/möglichst ~n3u< Umschreibung durch den Ge'etzgeber. Intervlcw 9/ 
ProkuralUr: .Vor dem Gesetz den Kopf b<:ugen • . Jnte", .. ", ,,/Prokura.ur: -03' G"'<l2 zwmgt und 
uberzeugt •. - Demenl.Sprcc.hcnd ein sonS! m,nc.hmll durchse~lmmemde, Sclbsrverstandn" dcr M.cht­
IOSlgkCll. clwa m der Au.,sage .theoremch sdbstverslwdlich, .bcr praktisch ... <, so clW, IntervIew '4/ 
Wjss. ; Inlervlew l6/Wis.s . 

7J Sehr hiiufig k!l[ll die Aorwon, dAß (unl<r Bezug .uf eon umn-Zilat) Wilkür C.In Vcmoß gtgen den 
Bucb,uben und den Ge .. , d.s Gel.tU, ,tl, Form>.lismus d'G'1lcn nur etn Ve .. toß gegen den Gcist des 
Gesctz.cs: so z.ll. Intcrv",,,, 4/WiSS.; Interview S!\V,ss.; InteTVlew '-!fWiss. Sehr h.:iufiC I,nd SIch .uch 
die GleIchsetzung Willkür/Bürokr::tlJ,mus, so 7 .. B_ In'e,....,cw 6/Richlcr, dcr Im weiteren ,ucn selb,t 
Fehluneile ll, ",~Ikürlieh bezeichnetc; Intervlcw SlRichlCr: Rechtsichler, wenn niemand darunter 
gelitten hlbc (l). Die Zielnchtung auf den norm:tlcn Rcch".nwl:ndung$lchlcr ukann,. ma.n ,o(ort, >n 

IntervIew 7/ Advokatur. 

J1 
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J2 strukturellen oder sonst sichtbaren Bereich. $0 kam es denn auch in allen Interviews 
kontinuierlich zum Wiederhochspülen der alten Selbstverständlichkeiten, der Frag­
losigkei[ gewisser - alter - Vorstellungen von gut und schlecht. Besonders sichtbar 
wurden diese unteren Lagen unseres Palimpsests beim Gespräch über das .. Gesetz 
über die individuelle Arbeitstätjgkeit«. Grundsätzlich wurde das Geserz von allen 
gutgeheißen, aber; Eigentlich sei solche Arbeit, die nicht für den Staat, nicht für die 
Gesellschaft geleistet werde, negativ, unmoralisch, ein illegitimes Kind des Sozialis­

mus. Es gehe nicht an, daß Gesellschaftsmitglieder Verdienste in unmoralischer 
Höhe hätten; :w hoher Verdienst seien sog. Niehtarbeitseinkünfte (und damit 
stralbar.)7-1 Ein Problem sei es auch, wenn mit solcher individueller Arbeitsütigkeit 
eine Tätigkeit ohne Nutzen für den Menschen :lUsgeübt werde: Deswegen müsse die 
Verwaltung den gesamten Bereich der individuellen Arbeitsütigkeit überwachen 
und ausforschen und so die Gefahren abwehren, die die Tatigkeit als solche für das 
Wohl von Gesellschaft und Staat zwingend beinhalteJl Zwar sei alles erlaubt, was 
nicht verboten sei, aber eben doch nur in den Grenzen des moralisch Erlaubten -

wenn nicht überhaupt das Verhältnis von Erlaubnis und Verbot bei der individuel­
len ArbeitStärigkeit zum repressiven Verbot mit Befreiungsvorbehalt umgedeutet 
wurde. J6 Individuelle Arbeitstätigkeit sei eben gerade etwas anderes als Tätigkeit im 
Kooperativ: Diese sei gesellschafrliche (und damit wohl automatisch nützliche) 

ArbeitstätigkeitP 
Ähnliche Grundwcrlungen fanden sich auch im Bereich der staatlichen Volkswirt­
schaft: Es gebe keine Gesetzesverlctzung von Winschaftsnormcn, die nicht egoisti­
sche Motive habe: Ökonomische Handlungsformen seien unmoralisch, eine Unter­

wanderung wirtschaftlicher Mora\. So könne es auch kein Pardon für Gesetzesver­
letzungen geben, auch wenn sie volkswirtschaftlichen Nutzen brächten.,i Zitat: Es 

gibt auch ein moralisches Problem neben dem wirtschafLlichen; und: 80% Verdienst 
sind schon Kapitalismus.7' Durchzogen von einer tiefen Mißbrauchsphobie und 
einem grundlegenden Mißtrauen, einer allgemeinen Schädlichkeilsvermutung sind 

auch sonstige Aussagen, etwa zum »Gesetz über die gerichtliche Beschwerde gegen 
unrechtmäßige Handlungen von Amtspersonen«. Dem Geist des Gesetzes nach 
könne zwar alles beklagt werden: Da müsse es aber doch Grenzen geben. Der 
RechtSmechanismus dürfe nicht zu persönlichen Zwecken ausgenützt werden; 
bestimmte Handlungen müßten selbstverständlich unterbunden werden, unberech­
tigte Kritik sei zu verfolgen, Demokratie sei nicht die Möglichkeit des Egois­
mus!80 

74 Intervoew I j/Rich.er: Nicht>rbcltscmkünlt,·; Intcrv,,·w r6IW'ss.: Illcg,"m..-s Kind: I mervrcw SlRiehter: 
Mißbrauch durch ge.sclHekle Menschen; InterVIew • 7IWi". , IntervIew '4IWi".: 'Hlsoz"lisusch und 
unmor..risch ,I. Bewertung durch die "here Generation; ImervJtw 181Wi",.; Es s,öre, daß die Menschen 
n,eht mehr für Jen Sc .. t .. b~Jl<len, es mu,se eme Grenu für hohe Vudienstc geben: Ah'k,uv, Recht 
(Anm.8): Iktonung der a!lgememtn Pllich.tenbmdung des Blirge~ . 

7S Bortckij (Anm. 7); K~rpec (Anm. 7): Niclustlln ,1, uruno,.J',ch, Nichlstuer als Alkoholiker. 
76 IntervIew )lWiss.; Intervlcw 6/Ricluer; In'ervJew 7/Ad.obt: Jn,,'rvlcw 8lRichter; IntervieW 11 / 

Prokur:HW: Gesunder Men,chen.crstond; Interv,ew t6IWiss.: Eine reIßc ErlaubniS sei noch kem 
(sub,eknves) Recht; Inte(\""'" 17!WiSS. : L~ut cmplnscher Untersuchungen h,elten ger,<!e die Zielgrup­
pen (Rentner) das Geset~ lur moralisch ,·.r\VcrHieh. - H.uCig .uch die PO,Hllicru"g eIn", Erm<!ssens/ 
einer ZWI"Ckmäßigkemkompeten2 bel d<'r Erl.ubo ... für die VCrw,IIlUlg, z. B. IntervIew 171Wiss. 

77 Interv,e"" t S fRichter; (nt~rvlew 16/Wiss. 
78 Intervte"" 'rfProkurotur; Nwikov (Anm.7); N",de1ltw (Anm. 7/ 1. 8. 1986); L .. kaiD"O!d (Anm.7)· 
79 InufVlCw 17/Wiss. : 80%; Interv'e .... 18IWiH. : Mo{,lisch~s Problem; die. wurde (reilich .uch knllSlcrt, 

SO ctw. Intervlcw I ,/WiS5.: Uberm:iJlige Gewinne müßten über S'euern .bg<"Schöpfa w<'fdl!fl, 
80 Demol<r.tle und Gesetz (Anm. 8); lntrrv,~w I KIWi"., Re.:htlich meh, laßbuc Recht"ungchung; 

lntervor", j!\'QIss.; Inte)'VI ..... ,/Wis •. ; lnt<JVJcw 6/Richlcr: "Unbedingt n<>ugo, ,.ur Mißbrauchsklausd 
des An. JO Verw .. ltungsgeJlch"g~sctz: Interv,ew 9/Pro ku r.l.lUr , m" dem 'Cfstärkenden Hinw~", die 
<>/fendich. Mc'nung se, d.gegen : hltr Auch das Dik,um, Jas Volk kenne ~W.1J seUle Rech,e, nlch, aber 
<Clne Pflichten: obtmo In'.rvlC'" I j/Richter: IRlervlew 17/WiSS.: • Rechtsvcrle(1.ung, die dem gesunden 
MenschenverStand/dem GeIst dc~ Gesetzes wtderspreche •• 1, 'lndirekte GCSCI7A;svcrlcl2ung" 
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Der Theorie der Unschuldsvermutung, um weitere Beispiele zu nennen, steht die 
Selbsrverständlichkeit der Annahme der Strafbarkeit noch nicht Verurteilter gegen­
über; Zehnuusende von Verbrechern sieht man bei Aufweichung des Strafprozeß­
rechts, bei strenger Rechtsbindung der Ermitrlungsbehörden, in Freiheit. I, Die 
Verfassung hat zwar sclbsrvcrständlich unmittelbare Geltung; man würde sie aber 
nie in der praktischen Arbeit anwenden (Zit:!t eines RichtersVl Die Gerechtigkeit 
einer Entscheidung verwandelt sich schließlich unversehens in ihre Zweckmäßig­
keit: Vorstellungen von Gesundheit, von gesundem Rechtssystem gegenüber den 
kranken Abweichungen, den psychisch kranken Bürgern, die sich abweichend 
verhalten, demonstrieren wie auch die Bezüge zur Moral die Existenz einer das 
Recht relativierenden MetaebenesJ ; Zitat eines Richters am Beispiel der Aufhebung 
einer rechtswidrigen Verwaltungsentscheidung: »Das ist eine moralisch schwierige 
Entscheid ung« . 8, 

] . Die Modalitäten de> Rechwystems 

Zu diesem doppelbödigen Orieotierungssystem der Juristen kommen spezifische. 
für Uns ungewöhnliche Modi der Ge.setzesimplementation und juristischen Arbeit. 
Gesetze werden in der UdSSR (in der Theorie; die Praxis ist sowieso ander~) nicht 
einfach befolgt: Strenge. strengste Erfüllung der Gesetze ist angesagt, nicht auch die 
aUerkleinste Abweichung von Gesetzen soll geduldet werden; entstehen muß ein 
Geist der Unduldsamkeit gegenüber Gesetzesverleczungcn; das Gesetz, das natür­
lich auf der Grundlage riefer und tiefster Erforschung seiner soziologischen Wirk­
samkeicsbedingungen und der gerichtlichen Praxis gemacht wird, muß unerschüt­
terlich sein. l

! Jegliche, auch kleinste Unklarheiten im Gesetzeswordaut müssen 
ausgeschlossen sein. Beliebige Gesetzesverletzungen, auch minimalste, sind gna­
denlos zu verfolgen; denn auch in der kleinsten Verletzung der Gesetze lauert die 
Gefahr des Zusammenbruchs der gesamten RechtsordnungS6

, die Gesetze sind 
~heilig~ (Zitat).S7 

R I Pisk,.r"" (Anm. i); Ko"dya,iikIK"lIiH(W (Anm.7); A,,,/ruv (Anm.7); s. ~uch cbd., Dcr Advokat ,I, 
Femd; Sav1cki/ (Anm.7/~. 11. ,,85). 

81 IOlervl("W 6/ R.ichl<r ; noch wellergehend Interv,cw 7/ Ad\'obt: Vcrla ... ung als Throne: dem entspnchl 
e,ne Unwilligkclt v,eler ""derer Gesp~chsp,nner. SIch ,uf vcrf:usungsrechtliche A rgumenuuoncn 
elnzul,s,en, S. 2. B. Inttrv,cw jlWiss.; IntervIew 7/Advoklt; di., 'CI7.1 SICh be,m V,'rhä.lum Nomll 
Verordnung fon. '0 eMa InlCrv'ew 18rw;ss. : Selbstverst'ndlich konne elnc Verordnung eon Gesetz 
einengen und modifiZl~r.n. 

8J [nfCI"\II.w S/WL5S.: Zwcdunlßigke" und Gett<:hugkeu ,elfn tur den Bürger <Ins, waS dann kun d".uf 
~lt Bewc" rechtlichen Nihilismus gt"Wrrtct wurde; IntU"'C'W 8/Richl.r: .Nervlich .ngespannt~ Bürger.; 
Inlervlew I JNcrw,.hung: PsychISCh krank. Bürger (.nl. der Beschwerden); [nl."·i~,,, .slRichl.r: 
PsychIsche Defekte bel denen. die beh,ppten, der }tu.<se SCI An,rchlSt (s. zu die= Fragestellung 
Anm. 6t); IntervIew .SIW,SS.: SOZiale G~undhcu - Übcnr.rgung organtscher Vor.;lcllungcn auf die 
GescUschaft; s .• ueh Rekunkov (Anm. S): Id,,,ur'I von <,;,..""Jichkcll und Panei)ic!.kell. 

8. Interv,,,,,,, 6IRichter; di.s~ Vcnn~ngung von mo .. lischcn und rechtlichen Kotegorl.n lAnd SIch auch 
so",! In den Interv,ews, so .tW>. Interview uWiss. S. ,. ubr. Petruc},m (Anm. 7); Luk4iO'lJa (Anm. 7). -
Ähnlich uns,ubere Trennung von K.:"egoricn finden SIch 3uch bel der IdcnLifizJCrung von Rcch"su,t 
bzw. rcch'''I ... dichcr [n<Wlcklung und Demokro."c; eIne der S .. ndardftÄgen ,n den Inlcrvlew, bctr.{ 
di.'e Venmschung, und hum <:IMr da Gesprächsp,nncr z~lg'c hIer (7.um lndesl .uf er.;l<S Belragen) 
Dis<an .. crungen trgendwdcher Art: e,ne Ausnahm~ elwa In In,av,,·w S IWiss. 

81 In,<:("\· .. '" 9/PTokuratur; Intcrvl<w .0IWiSIJ.; Interv,e", I ,/Proku'>lur; Sutha"" (Anm . 7) : Ehrlürehllgc 
B<"2lehung ~um Geneh.; cb,·n<o A .. "ikm (Anm. 7115. 9. 19&5); BOYl'ckij (Anm.7): Durchführung der 
Reformen mH ~1Sem~f Hand; KlidryatICe<J (Anm. 7/4. 10. 198\): 7ichomlYov (Anm. 7116. }. '987); Bdrd­
nOV (Anm.7); Rtkunkcr" (Anm. 7), 10 : AlIgcmclRc Verlchtun~ gegenüber Rechtsbruch; FilA,O'IJ 
(Arun. 7): LukdWv" (Aom. 7); Ol"/nik (Anm. ]/}o. S· 1986). 

86 Intervoew 8/Richter: SIrenge S,rafen tur Willkur und Fonn:ilismus bel RechLS,,"wendung; Ndf/JfnOV 

(Anm. 71'9 . \. t98S); Alfk<et!'lJ . Recht (Anm. S). ,,1., 7J u.o . ; R.k"nk()1) (Anm.7). t}: allgemeIne 
Ve'TachtWlg gegenuber RechtSbruch. 

87 Alekm:v, Rech. (Anm, 8), 'p : Tirhom,rov (Anm. 7/}. 1.1986); lRlerCS$"211t auch Intervlcw 16/Wis..: 

JJ 
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34 Auch die neuen Gesetze in der Konsequenz der Refonnpolitik werden nicht ganz 
pragmatisch qua Entscheid ung erlassen: Die Zeit ist rei/, die Notwendigkeit ist 
herangereift, die Geschichte gebietet geradezu, dieses oder jenes zu tun.ss Und was 
schließlich den Bürger und sein wie gesehen schlechtes Verhältnis zum Gesetz und 
Rechtssystem betrifft: Er muß erzogen werden, er muß die juristische Reife 
erwerben, das RechtSsystem muß propagiert werden 8<J (mit anderen Wonen: es 
kann nicht für sich selbst werben). Signifikant waren schließlich auch die Tahus, die 
innere Zensur bei den Gesprächspartnern und sonstigen Interviews: »Wir reden 
jetzt oh davon« (Zitat), so eine häufige Floskel, mit der bestimmte Mißstande im 
RechtSsystem angesprochen wurden, und nicht etw~: dieses oder jenes ist entdeckt 
worden : Die Sprache ist oh verriiterisch genau. Bemerkenswert auch die Regionali­
sierung der Mißstände: Das Phänomen der Bestechung, der Strafneigung, der 
EinOußnah.me der Exekutive auf die Gerichte ist etwas, was linmer irgendwo ,da 
draußen<, an einem ,konkreten On" in der Komi ASSR etwa geschieht - nicht aber 
überall -, und es gescbieht an der Peripherie, d. h. eben nicht im - offensichtlich 
tadelsfreien - Zemrum.90 Und schließlich: »Unser Land ist so groß« - die den 
Einzelnen erdrückende Größe schlägt auf die Gesellschaft dUTch .91 

Die alten Grundwenungen werden also durch eine spezifische Modalität ergänzt : 
Die Zielsetzungen sind nicht realistisch, sondern illusionär, ja absurd; der Zugang 
zu den Dingen ist nicht flexibel, sondern durch zu hoch gesetzte Ziele völlig starr; 
die Beziehung zum eigenen Gegenstand ist nicht sachlich, sondern aufgeregt. Der 
eben gesehene Doppelmaßstab findet seine Entsprechung im illusorischen Modus: 
Die PotemlUn'sche Fassade des Rechtssystems sorgt dafür, daß der handelnde Jurist 
eigentlich immer außen davorsreht, entweder vorne bei der prachtvollen Illusion 
oder dahinter bei den iirmlichen Hütcen des Alltags. Auch hierfür hat die russische 
Sprache natürlich ihr WOrt - Zitat: unser bekannrer Maximalismus. 

IV. Schluß 

Die gefundenen Fakten sind vieldeutig. Welche der vielen möglichen zusammenfas­
senden Würdigungen kann nun das Resümee scin. Die Gedanken sind, wie wir alle 
wissen, frei : Nicht etwa die Meinungsfreiheit ist schuabedürCtig, wohl aber die 
Freiheit der Äußerung, der Betätigung, der Verwirklichung von Meinungen. Zur 
Freiheit des Menschen gehön im Falle einer repressiven Umwelt die Schaffung 
eigener, verborgener Gegenwelten : Auch diese Gegenwelten reproduz.ieren aber 
regelmäßig bis zu einem gewissen Grad die StruktUren und Inhalte jener Umwelt, 
aus der man geflohen ist. Eine gesellschaftliche Reform (dies gilt auch für Reformen 

Kritik an Ve""allungsgencht<gCSCl2, weil es Keine Vc .... ntwonlichkeot fc51lcgc: Es mü .... doch ein. 
VCr.>JltwonlichkcH exisueren - di", In einer Gcscllsch.fl, dertn Grundstruk,ur auf Gcmcmlall und tbcn 
ruch, auf Individudl~ VcramwonlichkC:1I .u.sgcnch,et ISL In,er"\llew I BlWiss. : Schreckensvorstellung 
obwt<dundcr .... unstanzlichcr Genchcsent<cheldungcn. 

88 KHdr;A<JCtIJ (Anm.7/4·IO. '985); T~rnAIJskij ("nm.7); KIU"/NazarenkolMalJzofJ (Anm. 7); SlJch~rev 

(Anm· 7)· 
89 Imervlew 8/Richtcr; Inrervlew ) IIRichtcr: . VOn obtn 'u$ (RegierungIP.nei) sei .lIes sIchtb .... 
90 Interview 17m .... : Wir rtdcn Jet~, oft davon; Borultij (Anm. 7); Inlerv" ... !4JW"US.; I"'ervlew Ifl 

Rieb,<r ; Interview I6IWiss. - wobei die,. Zcnll"Um-Penphen.·Dillerenzlcrung häufig mll ein" qU3li­
uu\'co Abwcnung der P""phcrie zwammenfjJJt: besonders dcut~ch noch Interview 18IW!ss.; die 
UU1er. Zo:nsur wurde .u,drüdJicb .Is solche [xZ<ICMC', CIW. loterv,,:w ulW!ss. 

91 IntervIew I fl1tichtcr: Es ",,'Sich, SIch, da./! ~uch alte Symbole unler dcr Hwd .uhauchlen, '. etwa 
AI.hoC(;, Recht (Anm. 8j, 16, 6j u. ö.; Solov'MJa (Anm. 8) : Keine Gewo..ltenrcilung; GrilMnov (Anm. 7): 
Ordnung "t Ordnung; es kam .uch zu eigenarngen Komb,n.llonen, erwa Inlcrvlew 8/Richler: 
P.t,ioU5mW .1, Recht<kuhur. 
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durch »alte« Eliten wie im Falle Gorbacevs) ist zu einem großen Teil die Schaffung 
einer neuen Welr aus alter Welt und alter Gegenwelt. Auch die Refonnen im 
Rechtssystem der UdSSR weisen diese nicht zu umgehende Konkordanz mit der 

eigenen Vergangenheit auf: Deren Besonderheit besteht nun darin, daß die alten 

Inhalte Elemente des Gelingens und Elemente des Scheiterns jenes Versuches einer 
neuen Gesellschaftsordnung widerspiegeln, der 1917 unternommen wurde. Starke 
Gemeinschaftsbezogenhcit, dezidierte Vorstellungen über eine gleichmäßige Vertei­
lung gesellschaftlichen Reichtums, die Selbstverständlichkeit des Anvisierens von 

hohen, höchsten, von utopischen Zielen, die Sicht des Einz.elnen als lebensweltlich­

ganzoeidich und nicht nur als Kompendium von Rollen, das Mißt~uen gegenüber 
dem "Nichr-Richtigen « und dahinter liegende Grundannahmen einer Polarität 

>richtig/falsch< - .111 das ist der ganz reale Sozialismus. Auf der anderen Seite stehen 
die Elemente des Scheicerns; sie sind die selbstverständlichen Überlebensbedingun­
gen in einer repressiven gesellschaftlichen Umwelt. In einer solchen Umwelt 

braucht der Einzelne viele Leben, und zwar nebeneinander, um einigennaßen leben, 
manclunal auch überleben zu können: Repressive gesellschaftliche Umwelten füh­
reD zum Lebensmodus einer kleinen Schizophrenie. Dies fanden wir auch in der 
UdSSR : leh erinnere an die Selbstverst:indlichkeit der Exiscenz übcr- und unterla­
gernder Verhahensmaßstäbe (Recht/Mo~l, Gesetz/Instruktion), an die Automatik 
des simultanen Einbeziehens und Ausgrenzens (Zentrum/Peripher;e), an die f~g­

lose Aufspaltung der Welt in je.ne, die Subjekt und jene, die Objekt sind. Gegenüber 
dem realen Sozialismus und den mit ihm verbundenen Wertungen beachte ich d:u; 
Prinzip respektvoller Nichteinmischung. Zu dem ,Überf]uß unterschiedlicher Wei­

ten, möchte ich jedoch zum Abschluß noch eine augenzwinkernde Ketzerei äußern: 
Wenn man in der UdSSR eingesehen hat, daß Entscheidungen über Rechtmäßigkeit 

keine moralischen Entscheidungen sind und daß ein guter Jurist nicht unbedingt ein 
guter Mensch sein muß, mit anderen Wanen: daß weniger mehr ist und daß eine 
Welt ausreicht, dann hat man auch das verändert, was niemand auf einmal ändern 

kann. 
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